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Anlage zum Protokoll der Jahreshauptversammlung ~om 11.03.1993

Gartenordnung

Der Vorstand erläßt für die zum Verein gehörende

Gartenanlage eine Gartenordnung - wie nachfolgend

wiedergegeben - die die Pflichten der Mitglieder

innerhalb der Gartenanlage regelt.

Sie wira mit der Annahme durch die Mitgliederversammlung

wirksam. Änaerungen der Gartenordnung bedürfen der

Zustimmung Qer Mitgliederversammlung.

Die folgende Gartenordnung Lst Bestandteil der Satzung

unseres Kleingartenvereins. Jeder Unterpächter ist

.dementsprechend verpflichtet, diese Gartenordnung zu

befolgen.

1.) Kleingärtnerische Nutzung

Der Unterpächter hat den Kleingarten so einzurichten,

zu pflegen und zu nutzen, daß die Funktion der Gewinnung

von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbeda~f u~d die

Erholungsfuktion in einem ausgewogenen Verhältnis zueinande

stehen. Dabei sollten nachteilige Auswirkungen auf die

angrenzenden Gärten vermieden werden.

Grundsätzlich zulässig sind Obst- und Gemüsekulturen,
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sind nur zulässig, soweit. sie nach ihrer Lage

gemeinverträglich sind.

Naturgemäße Anbauweisen sind zu fördern. Der Garten darf

nicht brachliegen oder verwildern.

2. ) Verhalten in der Kleinaartenanlaae~

Der Kleingärtner, seine Angehörigen und Gäste sind

verpflichtet, alles zu vermeiden, was die Ruhe, die

Ordnung odsr den Frieden in der Anlage stört oder das

Gemeinschaftslebe~ beeinträchtigt. Hunde sind

grundsätzlich nur an der Leine führend, im Kleingarten
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zulässig. Irr der Kleingartenparzelle selbst

gilt gleiches.

3.) Anoflanzunaen -

Bei der Anpflanzung von Gehölzen ist insbesondere die GrG

der Gar~enparzelle zu berücKsichtigen. Nachteilige

Auswlr~ungen auf Nachbarpafzellen sind zu vermeiden.

Gehölze und Bäume, die nach ihrer na~ürlichen Entwicklung

- bei Obstbäumen je nach ihrer Unterlage und am vorge­

sehenen Standort - "eine Größe von mehr als 6 m Höhe und

mehr als d m Breite erreichen können, dürren n ich t
gepflanzt w~rden.

Für das Anpflanzen von Gehölzen und Bäumen in den

Einzelgärten gelten die im §38 des Hess. Nachbar­

schartsgese~zes genannten Grenzabstände entsprechend

gegenüber anderen Einzelgärten und den gemeinschartlicnen

Einrichtungen.

Äste und Zweige, die schädigend üG2f stdrer:d in die

Nachbargärten oder Gartenwege hineinragen, sind aur

Verlangen des Gartennachbars oder des Vereins zu

beseitigen.

Kranke Bäume und Sträucher sind zu beseitigen.

Darüber hinaus dürren Nadelgehölze nur angepflanzt

werden, soweit sie nach ihrer natürlichen Entwicklung

und Höhe von höchstens 2,00 m erreichen. Eine entsprechenc

Einkürzung der Nadelgehölze entbindet n ich t von

dieser Vorschrift. Im Wegebegleitgrürr dürfen Nadelgehölze

nicht gepflanzt werden.

Süßkirschen, Wal- und Haselnüsse dürren nicht geprlanzt

werden; das gleiChe gilt für Park- und Waldbäume.

ralgenae Obs~bäume und 8eerensträucher sind zugelassen

b Z 'N. b e Q Ü r f e n f 0 1gen der P f 1a n Z a b st,änd e :

- 3 -



- 3 -

a) Kernobst:

Spalier und Halbstamm für Apfel und Birne bzw.

Busch 4 m

b) Steinobst:

Spalier und Halbstamm bzw. Busch, wie Aprikose,

Pfirsich, Sauerkirsche, Zwetschen, Pflaumen,

Mirabellen 4 m

c) Beerensträucher:

Johannisbeeren

Stachelbeeren

Himbeeren

Brombeeren am Spalier

4·..) P f 1a n zen s c hut z

1,5m-1,8m

1,5 m - 1.,8 m

1,Om-1,5m

1 ,5 m

Die Erkenntnisse des integrierten und des biologischen

Pflanzenschutzes sind vorrangig anzuwenden. Hierzu

zählen insbesondere eine naturgemäße Anbauweise, die

Auswahl widerstandsfähiger und standortgerechter Pflanzen,

sowie aas Anpflc.!Hen vonv·ogelscnutz- :lnd 3ienennähr-

gehölzen ( ausgenommen Kätzchen/Weiden) usw.

Der Förderung von Nützlingen, die der Verbreitung von

Schädlingen Einhalt gebieten können, insbesondere dem

Schutz der Vögel und anderer Kleintiere, ist besondere

Beachtung zu schenken. Nistm6glichkeiten sind von Vorteil.

Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist auf

unumgängliche Fälle und auf das unbedingt notwendige Maß

zu beschränken. Die Anwendungsbestimmungen und die

Wartezeiten sind unbedi~gt einzuhalten.

Der Einsatz von chemischen Unkrautvernichtungsmitteln

( auch auf Wegen innerhalb des Gartengeländes ), wi~

Herbizide, sina ver bot e n.

~ ) 'b - .. 1 1-..I • ,;"'" ra e

Pflanzliche Abfälle sollen grundsätzlich kompostiert

werden. Nicht verrottbare Abfälle sind ordnungsgemäß

zu beseitigen ( Müllabfuhr).
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